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Anhang 1 – Verwendung der elektronischen Gesundheitskarte

1. Prüfung des Leistungsanspruchs des Versicherten gegenüber der Kran-
kenkasse und Aktualisierung der Versichertenstammdaten

1.1. Der Versicherte ist verpflichtet, bei jedem Arztbesuch die elektronische Ge-
sundheitskarte vorzulegen.

1.2. Der Arzt ist verpflichtet, die Identität des Versicherten zu prüfen.

Identitätsprüfung

Die Identität des Versicherten ist anhand der auf der elektronischen Gesund-
heitskarte aufgebrachten Identitätsdaten (Lichtbild, Unterschrift, Name, Vorna-
me, Geburtsdatum) zu prüfen.

1.3. Von dem Zeitpunkt an, ab dem die technischen Komponenten zur Anbindung
an die Telematikinfrastruktur zur Verfügung stehen, erfolgt die Prüfung der Leis-
tungspflicht der Krankenkasse des Versicherten durch Nutzung der Onlinefunk-
tion der Telematikinfrastruktur. Die Vertragspartner werden Vereinbarungen
treffen, die das Nähere regeln.

Gültigkeitsprüfung

Die Vertragspartner werden Regelungen treffen, die sicherstellen, dass die Ab-
rechnung von Leistungen ohne vorherige Prüfung der Leistungspflicht der
Krankenkasse ausgeschlossen ist.

1.4. Übernahme der administrativen Daten

Die Aktualisierung der Versichertenstammdaten auf der elektronischen Ge-
sundheitskarte und die Übernahme der (geänderten) Daten in die Praxisverwal-
tungssysteme erfolgt in der erforderlichen Reihenfolge automatisch.

2. Nichtvorlage / ungültige Karte

2.1. Kann bei einer Arzt-/Patientenbegegnung im Behandlungsfall die Identität des
Versicherten nicht bestätigt werden, oder kann bei einer Arzt-
/Patientenbegegnung eine gültige elektronische Gesundheitskarte nicht vorge-
legt werden, kann der Arzt nach Ablauf von zehn Tagen eine Privatvergütung
für die Behandlung verlangen, die jedoch zurückzuzahlen ist, wenn dem Arzt
eine zum Zeitpunkt der Behandlung gültige elektronische Gesundheitskarte bis
zum Ende des Quartals vorgelegt wird oder wenn dem Arzt bis zum Ende des
Quartals ein zum Zeitpunkt der Behandlung bestehender Leistungsanspruch
des Versicherten von der zuständigen Krankenkasse nachgewiesen wird. Arz-
nei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel kann der Vertragsarzt in derartigen Fällen
ohne Angabe der Kassenzugehörigkeit mit dem Vermerk "ohne Versicherungs-
nachweis" privat verordnen.

Der Arzt ist verpflichtet, im Falle eines Verdachts auf Missbrauch die zuständige
Krankenkasse zu informieren und ist berechtigt, die elektronische Gesundheits-
karte einzuziehen.

2.2. Wenn die elektronische Gesundheitskarte bereits einmal im betreffenden Quar-
tal dem Arzt vorgelegen hat, sie aber bei einer späteren Arzt-/Patienten-
begegnung nicht verwendet werden kann, ist der Arzt berechtigt, die für die
Übertragung vorgesehenen Daten aus der mit der elektronischen Gesundheits-
karte erstellten Patientenstammdatei durch Verwendung eines zertifizierten
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